
 
 
Der Bürgermeister 
                                                                       
 
 
 
Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken in Alt-Ruppin gemäß § 28 Absatz 2 Ziffer 

17 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

Hier: Veräußerung des 35/100stel Miteigentumsanteil am Grundstück der ehemaligen 

Feuerwehr in Alt Ruppin 

Drucksache-Nr.: 2025/33 – nichtöffentlich – 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf des gemeindeeigenen 35/100stel 

Miteigentumsanteil am nachfolgenden Grundstück: 

 

ehemalige Feuerwehr Alt Ruppin, Friedrich-Engels-Straße 29, 16827 Neuruppin OT Alt Ruppin, 

Gemarkung Alt Ruppin, Flur 2, Flurstück 68 

 

2. Von der Veröffentlichung des Namens und Anschrift der Käufer und des Kaufpreises wird gemäß 

§ 39 Abs. 3 BbgKVerf abgesehen. 

                                
 


